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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Betriebsleiter des

Eigenbetriebs Stadtwerke Holzgerlingen,

Holzgerlingen
- nachfolgend auch kurz "Auftraggeber", "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

erteilte uns den Auftrag, den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu

berichten.

Zusätzlich beauftragte uns der Betriebsleiter des Eigenbetriebs, für jeden Betriebszweig einen daraus abgeleiteten

gesonderten Ergänzungsband zu erstellen. Dieser soll jeweils für den einzelnen Betriebszweig eine Bilanz, eine

Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anlagennachweis enthalten. Bei der Erstellung der Ergänzungsbände

wenden wir in Übereinstimmung mit dem Auftraggeber betriebswirtschaftliche Grundsätze an. Der jeweilige

Ergänzungsband stellt damit keinen eigenen handelsrechtlichen Abschluss dar. Vielmehr ist er ein nach

handelsrechtlichen Grundsätzen erstellter betriebswirtschaftlicher "Teilabschluss" und dient lediglich der

Bereitstellung zusätzlicher Informationen.

Der Gegenstand, die Art und der Umfang der vorgenommenen Erstellungsarbeiten sind in Abschnitt B dar ge stellt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise erteilten uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs und

der von ihm benannte Mitarbeiter (Herr Fietz).

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich

bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 al le bi lan zierungspflichti gen

Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtli che Auf wendungen und Er-

träge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Bewertungserhebliche Um stän de nach dem

Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unse ren Arbeiten

nicht bekannt geworden.
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Sowohl die Durchführung des Auftrags als auch die Berichterstattung erfolgten unter Beachtung der durch das In-

stitut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) vorgegebenen Grundsätze für die Erstellung von Jahresab-

schlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7).

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als

Anlage 8 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt schafts prüfungsgesell-

schaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 maßgebend.

Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gegenüber der Gesellschaft und nicht für

Zwecke Dritter erstellt, die nicht in den Schutzbereich dieses Auftrags einbezogen sind und denen gegenüber wir

insoweit keine Haftung übernehmen.
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten

Gegenstand unserer Erstellungsarbeiten war die Entwicklung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 auf

Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzu wendenden Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden.

Neben der eigentlichen Erstellungsarbeit haben wir die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Un terlagen beurteilt.

 

II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen

Unsere Plausibilitätsbeurteilungen nahmen wir unter Beachtung der durch das IDW festgestellten Grundsätze für

die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer vor.

Danach sind Befragungen und analytische Beurteilungen durchzuführen, die dem Wirtschafts prüfer mit einer

gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass ihm keine Sachverhalte be kannt geworden sind, die

gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Be stands nachweise in allen für den

Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen.

 

Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

- die Beurteilung der Zugänge zum An la ge ver mö gen und die Fest le gung der Nutzungs dauer,

- die Bestände für das Vorratsvermögen wurden ungeprüft übernommen,

- die Ermittlung der offenen Posten und Fortschreibung in den Forderungen/Verbindlichkeiten,

- die Abstimmung der Um satz steuer des lau fen den Jah res, 

- die Fort schreibung empfan ge ner Er tragszuschüsse,

- die überschlägige Berechnung der Rückstellungswerte,

-  die Ableitung der Darlehensstän de für die Bilanz aus dem Vermögensplan,

- die kritische Durch sicht der Kas sen mehr-/Kassenmindereinnahmen bzw. -ausgaben,

- die Verprobung der Um satzerlöse und des Wasserbe zugs und der -gewinnung mit der Ver brauchs statistik,

- die Behandlung latenter Steuern gemäß § 274 HGB.
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Unsere Befragungen dienten auch dem Ziel, ein Verständnis für das interne Kontrollsystem zu gewinnen. Es

wurden jedoch keine eigenständigen Maßnahmen zur Beurteilung der Angemessenheit und der Funktion interner

Kontrollen vorgenommen

Einzelheiten zu Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten sind in unseren Arbeitspapieren fest gehalten.

Unser Auftrag umfasste nicht die Erstellung oder die Beurteilung des von den gesetzlichen Vertretern

aufgestellten und diesem Jahresabschluss als Anlage 4 beigefügten Lageberichts.

Soweit wir im Rahmen der Jahresabschlusserstellung die Ergebnisse Dritter verwendet haben, wird darauf

verwiesen.

Wir haben unsere Arbeiten im April 2020 im Rathaus der Stadt Holzgerlingen durchgeführt. Abschließende

Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten im Mai 2020 in unserem Büro in Stuttgart.

Auftragsgemäß fügen wir keinen Erläuterungsteil der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bei.
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C. Analyse des Jahresabschlusses

I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wirtschaftliche Entwicklung

2019 2018 2017

Bilanzsumme € 18.102.648 18.379.167 17.466.729

Bilanzielles Eigenkapital € 1.384.141 1.371.771 1.442.084

Bilanzielle Eigenkapitalquote % 7,6 7,5 8,3

Fremdkapital € 16.718.507 17.007.396 16.024.645

Effektivverschuldung € 15.967.400 15.896.706 15.736.964

Jahresergebnis € 12.370 -70.313 -12.508

Eigenkapitalrentabilität % 0,9 -5,1 -0,9

Gesamtkapitalrentabilität % 1,4 1,0 1,5

 

Die Kennzahlen werden wie folgt ermittelt:

Bilanzielle Eigenkapitalquote =
Bilanzielles Eigenkapital x 100

Bilanzsumme

Fremdkapital = Empfangene Ertragszuschüsse
+ Rückstellungen
+ Verbindlichkeiten

Effektivverschuldung = Fremdkapital
- Geldmittel und Wertpapiere
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eigenkapitalrentabilität =
Jahresergebnis x  100

Eigenkapital

Gesamtkapitalrentabilität =
(Jahresergebnis + Zinsaufwand)  x  100

Bilanzsumme
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2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Der Betriebszweig Wasserversorgung deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremd be zug vom Zweck-

verband Am mer tal-Schönbuchgruppe.

Das verkaufte Wasser wurde unverändert mit €/m³ 1,80 (i.Vj. €/m³1,80) abgerechnet. Da zu kommt ei ne nach

Zäh ler grö ße gestaf felte Messgebühr.

 

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden 697 184 m³ (i.Vj.  716 062 m³) Wasser ver kauft. 

2019 2018
m³ m³

Wasseraufkommen

Fremdbezug 765 439 810 379
ZV Ammertal-Schönbuchgruppe

Darbietung 765 439 810 379

Wasserverkauf 697 184 716 062
  

Wasserverlust 68 255 94 317

dergleichen in % des Wasseraufkommens 8,92% 11,64%

Der rechnerische Wasserverlust liegt mit 8,92% im mittleren Bereich der uns be kann ten Wer te.

 

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung verwendet die gesplittete Abwassergebühr. Die Gebühr für

Schmutzwasser beträgt  €/m³ 1,40 (i. Vj. €/m³ 1,40) und für Niederschlagswasser €/m² 0,65 (i. Vj. €/m² 0,50).

Im laufenden Jahr wurden 629.298 m³ Abwasser entsorgt. (i.Vj. 618.414 m³) und die Niederschlagswassergebühr

auf 891.519 m² (i.Vj. 892.051 m²)  versiegelter Fläche veranlagt.  
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II. Ertragslage

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 d. Vorjahr in
T€ % T€ % T€ * %

Umsatzerlöse 3.396,1 100,0 3.247,0 100,0 149,1 4,6
+ andere aktivierte Eigenleistungen 14,9 0,4 19,0 0,6 -4,1 -21,6
- Materialaufwand 1.810,3 53,3 1.672,2 51,5 -138,1 -8,3
- Abschreibungen 612,4 18,0 609,4 18,8 -3,0 -0,5
- sonstige betriebliche Aufwendungen 727,1 21,4 793,6 24,4 66,5 8,4
+ Finanzerträge 5,2 0,2 4,9 0,2 0,3 6,1
- Finanzaufwand 235,6 6,9 256,3 7,9 20,7 8,1

= Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 30,8 0,9 -60,7 -2,0 91,5 < -100,0

- EE-Steuern 17,7 0,5 9,5 0,3 -8,2 -86,3
- sonstige Steuern 0,8 0,0 0,2 0,0 -0,6 < -100,0

= Jahresergebnis 12,3 0,4 -70,4 -2,2 82,7 < -100,0

 

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Sparten verweisen wir auf die als Anlage 3 beigefügte Erfolgsübersicht

und die jeweiligen Ergänzungsbänder.

 

 

* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

_________
Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich. 
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III. Vermögens- und Finanzlage

 

1. Vermögenslage

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 d. Vorjahr in
T€ % T€ % T€ %

AKTIVA

Sachanlagen 16.803,1 92,8 16.716,1 91,0 87,0 0,5
Finanzanlagen 548,5 3,0 552,4 3,0 -3,9 -0,7
Vorräte 44,9 0,2 39,1 0,2 5,8 14,8
Forderungen 697,8 3,9 1.069,3 5,8 -371,5 -34,7
Sonstige Vermögensgegenstände 6,6 0,0 0,4 0,0 6,2 >100,0
Rechnungsabgrenzungsposten 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0

Summe Aktiva 18.102,6 100,0 18.379,2 100,0 -276,6 -1,5

Rundungsbedingte Differenz -0,1 0,1

 

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2019 31.12.2018 d. Vorjahr in
T€ % T€ % T€ %

PASSIVA

Eigenkapital 1.384,1 7,6 1.371,8 7,5 12,3 0,9
Empfangene Ertragszuschüsse 7.735,9 42,7 7.604,3 41,4 131,6 1,7
Rückstellungen 724,7 4,0 513,6 2,8 211,1 41,1
Kreditverbindlichkeiten 4.510,3 24,9 4.820,2 26,2 -309,9 -6,4
Lieferverbindlichkeiten 350,0 1,9 278,9 1,5 71,1 25,5

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

59,6 0,3 60,9 0,3 -1,3 -2,1
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 3.337,1 18,4 3.713,6 20,2 -376,5 -10,1
Sonstige Verbindlichkeiten 1,0 0,0 15,9 0,1 -14,9 -93,7

Summe Passiva 18.102,6 100,0 18.379,2 100,0 -276,6 -1,5

Rundungsbedingte Differenz -0,1 0,0
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2. Vermögensplan

 

Bilanz Bilanz Kurzfristige Kurzfristige Langfristige Langfristige
31.12.2019 31.12.2018 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

€ € € € € €
AKTIVA
Sachanlagen 16.803.061,24 16.716.119,23 699.489,21 612.547,20
Finanzanlagen 548.480,47 552.357,61 3.877,14
Vorräte 44.879,50 39.145,34 5.734,16
Forderungen 704.411,33 1.069.730,18 365.318,85

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiver

1.815,12 1.815,12
18.102.647,66 18.379.167,48

PASSIVA
Eigenkapital 1.384.141,26 1.371.770,92 12.370,34
Ertragszuschüsse 7.735.912,86 7.604.271,73 279.625,79 411.266,92
Rückstellungen 724.651,83 513.627,64 211.024,19
Darlehen 5.721.462,79 6.111.391,81 458.929,02 69.000,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten 2.536.478,92 2.778.105,38 241.626,46

18.102.647,66 18.379.167,48

Einnahmen/Ausgaben
Gesamte

247.360,62 576.343,04 1.438.044,02 1.109.061,60
Finanzierungsfehlbetrag 328.982,42 328.982,42
Vermögensplanabrechnung

Soll Ansatz
Ausgaben

Investitionen 699.489,21 1.910.000,00

Vorjahren
Finanzierungsfehlbetrag aus

0,00 1.950.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse 279.625,79 324.000,00
Darlehenstilgung 458.929,02 525.000,00
Jahresverlust 0,00 77.000,00

Minder-
1.438.044,02 4.786.000,00 ausgaben 3.347.955,98

Einnahmen

Abschreibungen 612.407,18 622.400,00
Anlagenabgänge 4.017,16 0,00
Jahresgewinn 12.370,34 20.000,00

laufendes Jahr
Finanzierungsfehlbetrag

0,00 1.076.600,00
Rückflüsse Kredite 0,00 0,00
Ertragszuschüsse 411.266,92 1.055.000,00
Darlehensaufnahme 69.000,00 2.012.000,00

Minder-
1.109.061,60 4.786.000,00 einnahmen -3.676.938,40

oben
Finanzierungsfehlbetrag wie

-328.982,42
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018 -2.181.042,38

Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019 -2.510.024,80
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3. Deckungsmittelvergleich

 

Nach der Bilanz errechnen sich die stichtagsbezogenen Deckungsmittel wie folgt: 

 

31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018
€ € € €

Sachanlagen 16.803.061,24 16.716.119,23
Finanzanlagen 548.480,47 552.357,61

17.351.541,71 17.268.476,84

abzüglich:
Stammkapital 64.918,90 64.918,90
Allgemeine Rücklage 523.829,71 523.829,71
Gewinn des Vorjahres 783.022,31 853.335,79

lust)
Jahresgewinn (i.Vj. Jahresver-

12.370,34 -70.313,48
Eigenkapital 1.384.141,26 1.371.770,92

Empfangene Ertragszuschüsse 7.735.912,86 7.604.271,73

Verbindlichkeiten*
Lang- und mittelfristige

5.721.462,79 6.111.391,81
14.841.516,91 15.087.434,46

Unterdeckung -2.510.024,80 -2.181.042,38

 * inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
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4. Kapitalstruktur

 

Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild: 

€ Bilanzsumme
in % der

Sachanlagen 16.803.061,24 92,8
Finanzanlagen 548.480,47 3,0
Insgesamt 17.351.541,71 95,9

Zur Finanzierung standen
zur Verfügung:

Eigenkapital 1.384.141,26 7,6
Empfangene Ertragszuschüsse 7.735.912,86 42,7
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten* 5.721.462,79 31,6
Insgesamt 14.841.516,91 82,0
Unterdeckung -2.510.024,80 13,9

 

Zusammensetzung des langfristigen Kapitals zum 31. Dezember 2019**:

Eigenkapital

Empfangene Ertragszuschüsse

Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*

39%
9%

52%

  * inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

** Rundungsdifferenzen sind möglich.



 

 Seite 12 

5. Eigenkapitalausstattung

Die Berechnung des Eigenkapitalanteils für steuerliche Zwecke ist dem Ergänzungsband Wasserversorgung des

Eigenbetriebs Stadtwerke Holzgerlingen zu entnehmen.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Vorjahresabschluss

Der von BW Partner erstellte Vorjahresabschluss trägt das Bescheinigungsdatum vom 

16. Juli 2019.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2019 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2018.

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust 2018 i.H.v. € 70.313,48 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17. September

2019 auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Buchführung und weitere Unterlagen

Zur Durchführung des Auftrags standen uns die gesamten Buchhaltungsunterlagen einschließlich der diesbezüg li-

chen EDV-Auswertungen, die Hilfsbücher, die Buchungsbelege, Unterlagen des in ternen Rechnungswesens, Ver-

trä ge und das ergänzende Schriftgut der Gesellschaft zur Verfü gung. Unterla gen, die wir anforderten, konnten

sämt lich vorgelegt werden.

Für den Eigenbetrieb besteht nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung

mit dem deutschen Handelsrecht Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen der Stadt Holzgerlingen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

SAP PSM erfüllt die Vor ausset zun gen für eine ord nungs mäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des

Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß keine nennenswerten

organisatorischen Änderungen er fah ren.

Die Gesellschaft hat in der Buchführung auskunftsgemäß ein angemessenes rechnungslegungsbezogenes inter-

nes Kon trollsys tem eingerichtet um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah er-

fasst und ohne we sentliche Fehler verarbeitet sowie Vermögensverluste verhindert werden.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die

Ord nungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss we-

sentlichen Belangen sprechen würden.
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III. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des

Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg, des Handels- und

Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Die Bücher wurden mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Aufbauend auf der Vorjahres bi lanz haben wir den

Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weite ren vorgelegten Unterlagen sowie aus den

uns erteilten Auskünften ab ge leit et. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den

handelsrechtli chen Vorschriften. Die han dels recht li chen Ste tig keits grund sät ze wur den ebenfalls be ach tet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa ren, um

auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Auskünfte zu An satz-, Aus weis- und

Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Be wer tungsme thoden unter

Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus

Bilanz , Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Anhang zu erstellen.

Die für die Erstellung des Anhangs erforderlichen Informationen wurden mit den gesetzlichen Vertretern erörtert.

Der An hang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die

sons ti gen Pflichtangaben.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung

comfort der DATEV eG er stellt.
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IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden, soweit anwendbar, unter Berücksichtigung der

Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten

Bewer tungs methoden wurden beibehalten.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Sie ent sprechen

den handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg.

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Be-

wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstel lung des

Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, wo erforderlich, über die Ausübung materieller und

for meller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis wahlrechte sowie Er messensentschei-

dungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftrag gebers hier zu einge holt und diese im Rah-

men der Er stel lung exakt nach den Vor gaben der gesetz lichen Ver treter aus ge übt.

V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir darüber zu berichten, wenn im Rahmen unserer

Arbeiten Tatsachen, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beein träch-

tigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen

Gesetz, Verträge oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Im Rahmen unserer Arbeiten sind uns keine solchen Tatsachen bekannt geworden.



 

 Seite 16 

E. Bescheinigung

Zu dem nachstehend als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des

Eigenbetriebs Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen, erteilen wir folgende Bescheinigung:

 

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung

mit Plausibilitätsbeurteilungen

 

An die Stadt Holzgerlingen:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge winn- und Ver lust rech-

nung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Stadtwerke Holzgerlingen für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis

31. Dezember 2019 unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung

Baden-Württemberg und der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergän zen den Be stim mungen der

Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise,

die wir auf tragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns er teilten Aus künf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und den

ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie gen in der Ver antwortung der gesetzli chen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstel lung von Jah res-

abschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Ge winn- und Ver lust-

rechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorga ben zu den an zu-

wendenden Bi lanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausi bilität der uns vor ge legten Belege,

Bü cher und Be standsnachweise haben wir Befragungen und ana lytische Beur tei lun gen vor ge nommen, um mit einer

gewis sen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ord nungs ge mäß sind. Hier bei sind uns keine Um stände be-

kannt geworden, die gegen die Ord nungs mä ßig keit der uns vor ge legten Un terlagen und des auf dieser Grundlage

von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.
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Die Erstellung des von den gesetzlichen Vetretern aufgestellten und dem nachstehenden Jahresabschluss

beigefügten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Stuttgart, den 28. Mai 2020

BW PARTNER

Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Marius Henkel
Wirtschaftsprüfer



 

Anlagen



Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen

AKTIVA PASSIVA

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
              €                €               €                €                €               € 

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 16.500.785,25 16.537.902,41
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.694,27 21.926,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 273.581,72 16.803.061,24 156.290,31

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 492.617,47 492.617,47
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht 55.863,00 548.480,47 59.740,14

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 44.879,50 39.145,34

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 654.646,70 968.921,51
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht 43.161,18 100.381,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände 6.603,45 704.411,33 427,11

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.815,12 1.815,12

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 64.918,90 64.918,90

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage 523.829,71 523.829,71

III. Gewinn
Gewinn des Vorjahres 783.022,31 853.335,79

783.022,31 853.335,79

Jahresgewinn (i.Vj. Jahresverlust) 12.370,34 795.392,65 -70.313,48

Summe Eigenkapital 1.384.141,26 1.371.770,92

B. Empfangene Ertragszuschüsse 7.735.912,86 7.604.271,73

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 8.070,00 15,00
2. Sonstige Rückstellungen 716.581,83 724.651,83 513.612,64

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.510.305,48 4.820.234,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

€ 379.791,52 (€ 378.929,02)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 349.995,77 278.875,69

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 349.995,77 (€ 278.875,69)

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 59.556,68 60.909,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 59.556,68

(€ 60.909,33)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 3.337.103,45 3.713.550,91

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 2.555.946,14 (€ 2.502.393,60)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 980,33 8.257.941,71 15.926,76
- davon aus Steuern € 980,33 (€ 1.377,37)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 980,33

(€ 15.926,76)

18.102.647,66 18.379.167,48 18.102.647,66 18.379.167,48



Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen

 2019 2018
  €   €   € 

  

1. Umsatzerlöse 3.396.144,64 3.246.987,72

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 14.856,23 18.974,81

3. Sonstige betriebliche Erträge 1,88 0,65

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und für bezogene Waren -1.246.140,49 -1.266.794,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -564.121,07 -405.454,57

-1.810.261,56 -1.672.249,50

5. Abschreibungen
 auf Sachanlagen -612.407,18 -609.373,84

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -727.140,62 -793.558,28

7. Erträge aus Beteiligungen 2.177,50 1.675,00

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.987,01 3.194,32

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -235.565,11 -256.311,38

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.792,79 -60.660,50

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -17.661,93 -9.467,98

12. Sonstige Steuern -760,52 -185,00
-18.422,45 -9.652,98

13. Jahresgewinn (i.Vj. Jahresverlust) 12.370,34 -70.313,48

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 12.370,34 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
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Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen

Betrag Abwasser-

Aufwendungen insgesamt Wasserversorgung beseitigung

€ € €

1 2 3 4

1. Materialaufwand

    a) Bezug von Fremden 1.810.261,56 939.178,48 871.083,08

    b) Bezug von Betriebszweigen 0,00 0,00 0,00

2. Löhne und Gehälter 0,00 0,00 0,00

3. Soziale Abgaben 0,00 0,00 0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 0,00 0,00 0,00
5. Abschreibungen 612.407,18 105.883,38 506.523,80

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 235.565,11 14.639,52 220.925,59

7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) 760,52 760,52 0,00

8. Konzessions- und Wegeentgelte 0,00 0,00 0,00

9. Andere betriebliche Aufwendungen 727.140,62 289.254,29 437.886,33
10. Summe 1-9 3.386.134,99 1.349.716,19 2.036.418,80
11. Umlage                     Zurechnung (+) 0,00 0,00 0,00

                                       Abgabe (-) 0,00 0,00 0,00

12. Leistungsausgleich  Zurechnung (+) 0,00 0,00 0,00

      der Aufwandsbereiche  Abgabe (-) 0,00 0,00 0,00

13. Aufwendungen 1-12 3.386.134,99 1.349.716,19 2.036.418,80

14. Betriebserträge

    a) nach der GuV-Rechnung 3.411.002,75 1.394.495,77 2.016.506,98

    b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige 0,00 0,00 0,00

15. Betriebserträge insgesamt 3.411.002,75 1.394.495,77 2.016.506,98
16. Betriebsergebnis

 - = Fehlbetrag)
(+ = Überschuss

24.867,76 44.779,58 -19.911,82

17. Finanzerträge 5.164,51

18. Außerordentliches Ergebnis 0,00

19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -17.661,93

20. Unternehmensergebnis
  - = Jahresverlust)
(+ = Jahresgewinn

12.370,34
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Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen

 

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den für "große Kapitalgesellschaften“ gel ten den Vor-

schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden nach dem Glie de rungsschema

der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 dargestellt.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich

zulässig, in den Anhang übernommen.

 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet wor den. Den

planmäßi gen Abschrei bun gen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nut zungs-

dauern zu grun de, wobei die Zu gänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkenn baren Aus fallrisikos

bewertet.

Das Stamm ka pi tal ist zum Nenn wert an ge setzt. Es ist voll ein ge zahlt.

Ertragszuschüsse des Betriebszweigs Wasserversorgung werden nach der Wasserabgabensatzung erhoben und

wurden bis zum 31. Dezember 2002 passiviert und mit 5 % der Ur sprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. In

den Wirtschaftsjahren 2003 bis 2009 wurden die vereinnahmten Ertragszuschüsse aktivisch bei den Anlagezu-

gängen gekürzt. 

Ab dem Jahr 2010 werden die Ertragszuschüsse des Betriebszweigs Wasserversorgung wieder passiviert und mit

2,5 % der Ursprungs beträge erfolgswirksam aufgelöst.
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Ertragszuschüsse des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung werden nach der Abwassersatzung erhoben und mit

2% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Die bis zum 31. Dezember 2002 eingegangenen Landeszuschüsse für das Kanalnetz wurden passiviert und mit 2%

der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Nach 2003 sind keine Landeszuschüsse eingegangen.

Im Berichtsjahr erhaltene Ertragszuschüsse wurden mit einem Betrag von € 411.266,92 passiviert.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum

Erfüllungsbetrag.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

 

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beige fügten "Anlagennachweis" zu entnehmen.

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in einem gesonderten Verbindlichkeitenspiegel dargestellt, der die-

sem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der

Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

 

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 12.370,34 soll  auf neue Rechnung vorgetragen werden..
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E. Ergänzende Angaben

Nach unseren Erkenntnissen und den uns erteilten Auskünften waren im Berichtsjahr wesentliche

periodenfremde oder außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen nicht zu ver zeichnen.

Die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen war nicht gegeben.

Unterschiede zwischen den Handels- und Steuerbilanzwerten bestehen nicht. Der durchschnittliche

anzuwendende Steuersatz beträgt ca. 30 %.

 

F. Nachtragsbericht

Die Corona-Pandemie hat aktuell keine Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb. Eine endgültige

Abschätzung der entstehenden Beeinträchtigungen ist momentan nicht möglich.

 

Holzgerlingen, den 28. Mai 2020

 

 

                                                               

gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs
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Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen

 

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

jahres
Wirtschafts-
am Ende des

Restbuchwerte

jahres
Wirtschafts-

angenen
vorangeg-

am Ende des
Restbuchwerte Kennzahlen

Anfangsstand Zugang Abgang
chungen
Umbu- Endstand Anfangsstand

jahr
Wirtschafts-
bungen im
Abschrei-

Abgänge. /.
wiesenen
4 ausge-

die in Spalte
bungen auf
Abschrei-

melte
Angesam- Endstand

satz
bungs-
schrei-

cher Ab-
schnittli-
Durch-

werte
buch-
Rest-
che

schnittli-
Durch-

€ € € € € € € € € € € v. H. v. H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Wasserversorgung
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 6.631.674,98 66.476,00 135,02 0,00 6.698.015,96 4.695.269,78 104.846,25 0,00 4.800.116,03 1.897.899,93 1.936.405,20 1,57% 28,34%
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 146.475,72 1.406,10 0,00 0,00 147.881,82 143.648,36 1.037,13 0,00 144.685,49 3.196,33 2.827,36 0,70% 2,16%
Summe Wasserversorgung 6.778.150,70 67.882,10 135,02 0,00 6.845.897,78 4.838.918,14 105.883,38 0,00 4.944.801,52 1.901.096,26 1.939.232,56 1,55% 27,77%

II. Abwasserbeseitigung
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 26.624.770,11 386.080,50 15.544,62 119.180,51 27.114.486,50 12.023.272,90 503.867,90 15.539,62 12.511.601,18 14.602.885,32 14.601.497,21 1,86% 53,86%
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.411,07 9.054,69 0,00 0,00 30.465,76 2.311,92 2.655,90 0,00 4.967,82 25.497,94 19.099,15 8,72% 83,69%
Summe Abwasserbeseitigung 26.646.181,18 395.135,19 15.544,62 119.180,51 27.144.952,26 12.025.584,82 506.523,80 15.539,62 12.516.569,00 14.628.383,26 14.620.596,36 1,87% 53,89%

III. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau
1. Wasserversorgung 13.721,05 127.941,32 0,00 0,00 141.662,37 0,00 0,00 0,00 0,00 141.662,37 13.721,05 0,00% 100,00%
2. Abwasserversorgung 142.569,26 108.530,60 0,00 -119.180,51 131.919,35 0,00 0,00 0,00 0,00 131.919,35 142.569,26 0,00% 100,00%
Summe Anlagen im Bau und Anzahlungen auf 156.290,31 236.471,92 0,00 -119.180,51 273.581,72 0,00 0,00 0,00 0,00 273.581,72 156.290,31 0,00% 100,00%

IV. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 492.617,47 0,00 0,00 0,00 492.617,47 0,00 0,00 0,00 0,00 492.617,47 492.617,47 0,00% 100,00%
2.

Beteiligungsverhältnis besteht
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

59.740,14 0,00 3.877,14 0,00 55.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.863,00 59.740,14 0,00% 100,00%
Summe Finanzanlagen 552.357,61 0,00 3.877,14 0,00 548.480,47 0,00 0,00 0,00 0,00 548.480,47 552.357,61 0,00% 100,00%

Summe Anlagevermögen 34.132.979,80 699.489,21 19.556,78 0,00 34.812.912,23 16.864.502,96 612.407,18 15.539,62 17.461.370,52 17.351.541,71 17.268.476,84 1,76% 49,84%
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Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019

                                                                     Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen, Holzgerlingen

 

Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

Gesamt bis 1 Jahr über 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.510,31 4.820,23 379,79 378,93 1.364,67 1.412,71 2.765,85 3.028,59

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 350,00 278,88 350,00 278,88 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
nis besteht
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält-

59,56 60,91 59,56 60,91 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 3.337,10 3.713,55 2.555,95 2.502,39 286,45 670,01 494,70 541,15

5. Sonstige Verbindlichkeiten 0,98 15,93 0,98 15,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamt 8.257,95 8.889,50 3.346,28 3.237,04 1.651,12 2.082,72 3.260,55 3.569,74
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Lagebericht gemäß § 16 Abs. 1 Eigenbetriebs- 
gesetz, § 11 Eigenbetriebsverordnung 

 

1. Allgemeines 
 

Der Eigenbetrieb der Stadt Holzgerlingen wird seit 1997 als Eigenbetrieb geführt. 
Das satzungsmäßige Stammkapital beträgt € 64.918,90 (Wasserversorgung) und 
ist voll eingezahlt. Der Eigenbetrieb unterhält die zwei Betriebszweige 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 
  

Die Stadt Holzgerlingen betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche 
Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser. Art  und Umfang der 
Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Stadt.  

 
Aufgabe des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung ist die Beseitigung des in ihrem 

Gebiet angefallenen Abwassers in jeweils selbständigen öffentlichen Einrichtungen 
(zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung). Die dezentrale 
Abwasserbeseitigung wird durch eine besondere Satzung der Stadt über die 

Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 20.04.1993 
geregelt. 

 
Durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.10.2004 wirtschaftet die Wasserversorgung 
seit dem 01. Januar 2005 mit Gewinnerzielungsabsicht. Neben der 

Konzessionsabgabe kann auch der erwirtschaftete Jahresgewinn an den 
Kämmereihaushalt abgeführt werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der 

Wasserversorgung dies zulassen. 
 

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes vom 10.09.1996 ist zuletzt am 22. Juli 
2008 geändert worden.  
 

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Stadtwerke zum 31.12.2019 
mit den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ wurden 

von der  Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW-Partner 
Stuttgart erstellt.  

 

2. Entwicklung der Entgelte 
 

Der Wasserzins beträgt seit dem 01.01.2017 € 1,80 je cbm. 
 
Die Gebühren für Schmutzwasser betragen zum 01.01.2019 je cbm € 1,40 und für 

Niederschlagwasser je qm € 0,65. 
 

Der Wasserzins und die Schmutzwassergebühr bleiben zum 01.01.2020 
unverändert. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wurden von 
0,65 EUR/m² auf 0,68 EUR/m² erhöht. 
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3. Ertragslage 
 

3.1. Erträge 
 
Im Geschäftsjahr 2019 wurden beim Betriebszweig Wasserversorgung 697.184 m³ 

Wasser verkauft (Vj. 716.062  m³). Der Umsatz ist leicht auf T€ 1.384 gegenüber 
T€ 1.453 im Vorjahr gesunken. Der Rückgang ist mengenbedingt.  

 
In 2019 wurden wie bereits schon im Vorjahr T€ 11 an selbst erbrachten 

Leistungen als Herstellungskosten aktiviert. 
 
Beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung ist die Ertragsentwicklung insgesamt 

leicht gestiegen. Im Geschäftsjahr 2019 wurden 629.298 m³ (Vj. 618.414 m³) 
entsorgt. 

 
Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse belaufen sich in 
der Wasserversorgung (T€ 37) und in der Abwasserversorgung (T€ 242) im 

Geschäftsjahr 2019 auf insgesamt T€ 279 (Vj. T€ 291). 
 

 
3.2. Aufwendungen 
 

Unter den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden die 
Aufwendungen für den Wasserbezug und die Aufwendungen für den Verbrauch von 

Vorräten aufgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um T€ 68 
auf T€ 664 gesunken. Die Abnahme resultiert zum Wesentlichen aus dem 
geminderten Wasserbezug. Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 

die Unterhaltungskosten des unbeweglichen und beweglichen Vermögens 
aufgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten um T€ 30 gestiegen. Die 

Unterhaltungskosten beinhalten Kostenverrechnungen für die Inanspruchnahme 
der Bauhofmitarbeiter der Stadt Holzgerlingen sowie Aufwendungen für 
Wasserleitungsarbeiten.  

 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der Wasserversorgung sind um T€ 

33 auf T€ 289 gesunken. Der Rückgang resultiert zum einen aufgrund der 
geringeren Konzessionsabgabe für 2019 in Höhe von T€ 100 (Vorjahr T€ 162) und 
den gesunkenen Honoraraufwendungen T€ 23 (Vorjahr T€ 35). Zum anderen sind 

die Verwaltungskostenbeiträge (T€ 4), die Fahrzeugkosten (T€ 3), die 
Fortbildungskosten (T€ 3), EDV-Kosten (T€ 5), die Anpassungen aufgrund der 

NHKR-Umstellung (T€ 26) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.  
 
Die Abschreibungen verringerten sich um T€ 4 auf nunmehr T€ 106 bei der 

Wasserversorgung.  
 

Die Zinserträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant bei T€ 2. Die 
Zinsaufwendungen der Wasserversorgung sind leicht durch die vergünstigten 

Zinskonditionen bei Darlehen auf T€ 15 um T€ 3 gesunken. 
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Die Materialaufwendungen der Abwasserbeseitigung sind im Vergleich zum Vorjahr 
um T€ 176 auf T€ 871 gestiegen. Der Anstieg ergibt sich aus der höheren 

Betriebskostenumlage in Höhe von T€ 582 (Vj. T€ 534) an den ZV 
Gruppenklärwerk Aichtal sowie den gestiegenen Kosten im Bereich der 
Unterhaltung für das unbewegliche Vermögen in Höhe von T€ 289 (Vj. T€ 161). 

 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung sind um 

T€ 33 auf T€ 438 gesunken. Dem Rückgang bei der 
Gebührenausgleichsrückstellung von TEUR 201 (Vorjahr T€ 258) und der 

Ausbuchung alter Forderungen im Vorjahr (T€ 66) stehen zusätzliche 
Aufwendungen im Bereich Miete (T€ 4), Ingenieurleistungen (T€ 71), 
Verwaltungskostenbeiträge (T€ 4), EDV-Aufwendungen (T€ 6) und sonstige 

Aufwendungen (T€ 5) gegenüber.  
 

Die Abschreibungen sind um T€ 6 auf nunmehr T€ 506 bei der 
Abwasserbeseitigung gestiegen.  
 

Die Zinserträge der Abwasserbeseitigung resultieren aus einer Beteiligung und 
bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Die Zinsaufwendungen haben sich um 

18 T€ auf 238 T€ verringert. Der Rückgang resultiert aus Anpassungen alter 
Darlehensverträge mit geringerem Zinssatz. 
 

 
3.3 Erfolgsübersicht 

 
Der Eigenbetrieb schließt mit einem Jahresgewinn von € 12.370,34 (Vj. 
€  - 70.313,48). Dabei entfällt auf die Wasserversorgung ein Jahresgewinn von 

€  29.295,15 (Vj. € 29.490,17). und auf die Abwasserbeseitigung ein 
Jahresverlust von € 16.924,81 (Vj. € 99.803,65). 

 
Das Jahresergebnis der Wasserversorgung in Höhe von T€ 29 fällt um 9 T€ besser 
aus als im Wirtschaftsplan 2019 (T€ 20) berücksichtigt.  

 
Der Jahresverlust im Bereich der Abwasserbeseitigung fällt um T€ 60 besser aus 

als im Wirtschaftsplan 2019 erwartet. Der geringe Jahresverlust resultiert aus 
Mehrerlösen in Höhe von T€ 35 und Minderausgaben in Höhe von T€ 25 im 
Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019. 

 
4. Personal 

 
Die Stadtwerken Holzgerlingen haben kein eigenes Personal angestellt. Zum einen 
werden die Kosten durch Verwaltungskostenbeiträge für mitwirkenden 

Bediensteten der Stadt Holzgerlingen bei den Stadtwerken umgelegt. Zum 
anderen werden die Bauhofmitarbeiter für Ihren Arbeitsaufwand abgerechnet und 

unter den Materialaufwendungen (Aufwendungen für bezogenen Leistungen) 
ausgewiesen.  
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5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur 
 

Das Anlagevermögen im Bereich Wasserversorgung beträgt im Berichtsjahr 
T€  2.043 (Vorjahr T€ 1.953). Bei den Zugängen (T€ 67) handelt es sich im 
Wesentlichen um die Aktivierung von Hausanschlüssen und Messeinrichtungen. Bei 

den Anlagen im Bau (T€ 128) handelt es sich um folgende Maßnahmen: 
 

 Druckminderer Ahornstr (T€ 58) 
 Wasserleitung Böblinger Str. (T€ 18) 

 Wasserleitung-Ringschluss Bebelsbergstr.(T€ 50) 
 Erschließung Dörnach West (T€ 2) 

 

Das gesamte Anlagevermögen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung beträgt 
T€  14.760. Insgesamt kam es zu Zugängen in Höhe von 503 T€. Die Zugänge 

sind den Bereichen Mischwasserkanal (T€ 54), Hausanschlüsse (T€ 324), sonstige 
Bauten in der Infrastruktur (T€ 8), Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 9) 
sowie Anlagen im Bau (T€ 108) zuzuordnen.  

 
Die Eigenkapitalquote im Betriebszweig Wasserversorgung beläuft sich auf 34 %. 

Für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung beläuft sich die Eigenkapitalquote auf 
nur knapp 3 %. 
 

Von den Darlehen gegenüber Kreditinstituten wurden im Berichtsjahr T€ 378 
getilgt (davon T€ 327 Abwasserbeseitigung und T€ 51 Wasserversorgung). Die 

Stadtdarlehen wurden in Höhe von T€ 80 getilgt (davon 70 T€ 
Abwasserbeseitigung und T€ 10 Wasserversorgung). 
 

Die Rückstellungen für das Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen: 

 
  Stand     Stand 

  01.01.2019 Zugänge Abgänge 31.12.2019 

Bezeichnung € € € € 

Wasser     
Steuerrückstellungen 2019 15,00 2.101,00 15,00 2.101,00 

Aufbewahrungskosten 500,00 0,00 0,00 500,00 

Jahresabschluss intern 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

Buchführung 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 

E-Bilanz 400,00 500,00 400,00 500,00 

JA BW Partner 5.100,00 5.300,00 5.100,00 5.300,00 

BP-Prüfung Steuern 2015-2017 0,00 5.969,00 0,00 5.969,00 

 9.615,00 13.870,00 5.515,00 17.970,00 

Abwasser     
Aufbewahrungskosten 500,00 0,00 0,00 500,00 

Jahresabschluss intern 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

JA BW Partner 5.000,00 6.700,00 5.000,00 6.700,00 

Gebührenausgleich Rst 497.012,64 200.969,19 0,00 697.981,83 

 504.012,64 207.669,19 5.000,00 706.681,83 

Gesamt 513.627,64 221.539,19 10.515,00 724.651,83 
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6. Ausblick und Risiko 
 

Im Haushaltsjahr 2020 sind für Investitionen Ausgaben in Höhe von T€ 1.130 
eingeplant. Im Bereich der Wasserversorgung sind Maßnahmen in Höhe von 
500.000 € für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen. Folgende Maßnahmen sind 

geplant: 
 

- Umlegung der Wasserleitung in der BB-Str (Schönbuchbahn)  190.000 € 
- Neubau des Ringschlusses in Bebelsbergstr.      90.000 € 

- Austausch Wasserleitung BB-Str. (Friedhofstr. bis Eberhardtstr.)  70.000 € 
- Ringschluss Ahornstraße     .   100.000 € 
- Ringschluss Panoramastr-Bühlenstr       50.000 €  

 

 
Die Investitionsmaßnahmen der Abwasserbeseitigung umfassen voraussichtlich 

630.000 € und verteilen sich auf folgende Maßnahmen: 
 
- Umlegung des Kanales in der BB-Str. (Schönbuchbahn)   240.000 € 

- Sanierung Kanal BB-Str. (Friedhofstr.)     
 140.000 € 

- Kanalinvestitionen pauschal       700.000 € 
 

Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem 

Gesamtvolumen in Höhe von 2.615.000 € geplant. Davon entfallen 1.690.000 € 
auf die Abwasserbeseitigung und 925.000 € auf die Wasserversorgung. 

 

Beschreibung der Maßnahme (Abwasser) HHJ  2021 HHJ  2022 
HHJ  
2023 

        

RÜB 884 Einbau eines Schiebers    70.000 €   

Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr. 170.000 €   

Sanierung Kanal Altdorfer Straße zw. Garten- u. Bahnhofstraße  150.000 €   

Sanierung Kanal Pfarrgartenstraße      

zwischen Gartenstraße und Böblinger Straße    90.000 € 

Kanalaufweitung - Falken- / Bühlenstraße (Priorität 2 AKP)      160.000 € 

Kanalaufweitung Häseltrog   300.000 € 

Kanalinvestition Pauschal 250.000 € 250.000 € 250.000 € 

  420.000 € 470.000 € 800.000 € 
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Beschreibung der Maßnahme (Wasser) HHJ  2021 HHJ  2022 HHJ  2023 

        

Austausch Wasserleitung BB-Str. (Friedhofstr. bis Eberhardtstr.)
   150.000 €   

Sanierung Altdorfer Straße - zw. Gartenstr. u. Bahnhof   70.000 €   

Auswechslung Wasserleitung - Köhlbergstraße   80.000 €   

Auswechslung Wasserleitung - Pfarrgartenstraße       

zw. Gartenstraße und Böblinger Straße     60.000 € 

Auswechslung Wasserleitung - Panoramanstraße  200.000 €   

Leitungsneuverlegung - Hinter den Weingärten von      

Badstraße bis Lerchenstraße     135.000 € 

Auswechslung Wasserleitung - Talstraße zw Mögistor-Gartenstr     80.000 € 

Verlegung Ringschluss (Zeisig-Drossel)   150.000 € 

  350.000 € 150.000 € 425.000 € 

 

 
Für die vorgesehenen Investitionsausgaben sind weitere Kreditaufnahmen 
erforderlich. Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2020 
voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

 
Stand Zugang Abgang Tilgung Stand 

Bezeichnung vorr. 31.12.2019 2020 2020  vorr. 31.12.2020

Kreditinstitute Wasser 509.000,00 911.000,00 -89.500,00 1.330.500,00

Stadtdarlehen Wasser 181.500,00 0 -181.500,00 0,00 0,00

690.500,00 911.000,00 -181.500,00 -89.500,00 1.330.500,00

Kreditinstitute Abwasser 5.213.234,50 3.388.357,31 0 -475.429,02 8.126.162,79

Stadtdarlehen Abwasser 679.657,31 0 -679.657,31 0,00 0,00

Bürgerstiftung Abwasser 350.000,00 0 0 0 350.000,00

6.242.891,81 3.388.357,31 -679.657,31 -475.429,02 8.476.162,79

Gesamt 6.933.391,81 4.299.357,31 -861.157,31 -564.929,02 9.806.662,79  
Bei angenommenen 13.400 Einwohnern entsprechen 9.806.662,79 € einem 

Schuldenstand von rund 731 €/Einwohner.  
 

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen 

Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurde in Anlehnung an die 
Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte 

Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei lediglich 
von einer nur sehr geringen Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran 
orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus 

Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung sind alle bisher aufgelaufenen 
Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre muss noch die 

Überdeckung aus 2018/2019 in Höhe von rd. 450.000 € den Gebührenschuldnern 
gutgeschrieben werden. Vermutlich wird auf Grund geringerer 

Unterhaltungsaufwendungen in 2021 keine Gebührenerhöhung für 2021 zur Folge 
haben. 
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Bei der Wasserversorgung wird im gesamten mittelfristigen Finanzplanungs-
zeitraum mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.000 € gerechnet. Ebenso 

wird mit der Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe in Höhe von jährlich 
zwischen 65.000 € und 70.000 € geplant. Der Wasserzins kann auf Grund von 
höheren Wasserbezugskosten ab 2021 nicht mehr bei 1,80 €/cbm gehalten 

werden. 
 

Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche 
Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von 

Unterdeckungen entstehen können.   
 
Die weitere finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebes unter dem Aspekt 

Liquiditätssicherung bleibt im Fokus.  
 

 

Holzgerlingen, den 28.05.2020 

 
Jean-Remy Planche 
Geschäftsführer 
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Rechtliche Verhältnisse

Firma: Eigenbetrieb Stadtwerke Holzgerlingen

Rechts-/Organisationsform: Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigBG BW in der Fassung vom 8.

Januar 1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai

2009.

Sitz: Holzgerlingen

Adresse: Böblinger Str. 5-7

71088 Holzgerlingen

Gegenstand des

Eigenbetriebs:

Der Gegenstand des Betriebs ist die Versorgung der Bevölkerung

mit Trinkwasser und das im Gemeindegebiet anfallende

Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu entsorgen.

Satzung: Die aktuelle Fassung datiert vom 10. September 1996 und wurde

zuletzt am 1. August 2008 geändert.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Satzungskapital: € 64.918,90

Betriebsleitung (Gesetzlicher Vertreter): Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung

obliegenden Aufgaben werden vom Fachbeamten für

Finanzwesen wahrgenommen.
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Steuerliche Verhältnisse

 

Zuständiges Finanzamt: Finanzamt Böblingen unter der Steuer-Nr. 56003/02103 für den

Betriebszweig Wasserversorgung.

Umsatzsteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt partiell der Umsatzsteuer.

Körperschaftsteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt partiell der Körperschaftsteuer.

Gewerbesteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt partiell der Gewerbesteuer.

Steuerbilanz: Die Steuerbilanz entspricht der Bilanz des Betriebszweigs

Wasserversorgung.

Verlustvorträge/Einlagekonto: Aufgrund der Steuerberechnung ergeben sich folgende 
gesondert festzustellenden Beträge:

31.12.2019
€

Endbetrag des steuerlichen
Einlagekontos i.S.v. § 27  Abs. 2 KStG 501.429
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